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Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie unS einfach an! 

Tel.:	 06051/9741- 41914
Fax:	 06051/9741- 941914
E-Mail:	beruflicheteilhabe@kca-mkk.de
www.kca-mkk.de

zuschüsse zur ausBildunGsVerGütunG  
schWerBehinderter  Menschen (az) – 
§ 73 sGB iii
Wer wird gefördert?

Gefördert werden unternehmen, die einen Menschen mit Behinderung oder schwerbehinderung 
in eine betriebliche ausbildung übernehmen, wenn dies ohne eine förderung nicht möglich wäre.

Gefördert werden unternehmen auch dann, wenn die fortführung des ausbildungsverhältnisses 
mit einem Menschen mit Behinderung oder schwerbehinderung gefährdet ist.

Wie wird gefördert und in welcher Höhe?

für auszubildende mit Behinderung werden bis zu 60 Prozent der ausbildungsvergütung bezu
schusst. Bei auszubildenden mit schwerbehinderung beträgt der zuschuss bis zu 80 Prozent.

Bei übernahme eines zuvor geförderten auszubildenden mit schwerbehinderung in ein arbeits
verhältnis werden im ersten Jahr bis zu 70 Prozent des berücksichtigungsfähigen arbeitsentgeltes 
bezuschusst.

Förderzeitraum

die förderung wird für die gesamte dauer der ausbildung, frühestens jedoch ab dem tag der 
antragstellung, geleistet.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim kommunalen center für arbeit beantragen.
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